
Auszug aus dem

des Regierungsrates des

Sitzung vom 20. Mai 1965

19õ6. Quartierplan (Genehmigung). Am
ersuchte cler Gemeinclerat Höri um ob Ile-
schlusses vom 17. September 1964 betreffend Festsetzung des

Quartierplanes Nr. 3, Zelgli. Dieser Beschluss wurde arn 6.

November 1964 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht uncl
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Ge-

mäss Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 7. Januar 1965

sind gegen die Quartierplanfestsetzung keine Rekurse mehr:

anhängig.
I)as Quartierplangebiet wircl begrenzt im Norclcn thlrch

die Leehagsttasse, im Osten clurch clie Hochfelclerstra.sse
(Staatsstr:asse II. Kl. Nr. 3), im Süden durch die Zclglistrasso
und im Westen durch die Quartierstrasse C.

Der Ersehliessung cles Quartierplangebietes clienerl clie

clen Quartierplan umgrenzenclen Strasscn, zwei Stichstrassen
D und F von der Zelgli,strasse her in nörclliehe,r Richtung so-

wie einc Stichstrasse Il t'on clcr Lechagstrasse her mit an-
grenzenclem Fussweg (ohne l3aulinien) bis zur Zelglistlasse.

I)ie Baulinienabstäncle bctragen 16 bis 20 m. Ilei den
mit einen.r Baulinienabstand von 16 m versehenen Strasserl

handelt es sich um Stichstrassen mit einer Iråinge zwischen
40 bis 50 m. Der lJaulinienabstancl l<ann auch in diesem Fall
als der Bedeutung der Strasse aìtgemessen gelten. Die mit
Regierungsratsbeschluss Nr. :1849/1957 längs der Hochfelder-
strassc (Staatsstrasse II. Kl. Nr. 3) bereits genehmigten
llaulinien stimmen mit denjenigen cles Quartierplanes überein.
Die Baulinienfestsetzung an den planumgrenzenden. Strassetr

wurde den am Quartierplanverfahreu nicht Beteiligten ent-
sprechend den gesetzlichen llestimmungen zur Kenutuis ge-

bracht.
Die Niveaulinien weisen Maximalsteigungen vo:n I7 /o

bei der Stichstrasse Il und \/o11 .l 0 /o bei cler Lcehagstrasse
auf.

Der Genehmigung der Vorlage.steht nichts entgegen'
Auf Antrag cler Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat :

L Der lJeschluss cles Gemeinderats Höri vom 17. Septem-

ber 1964 l¡etreffcncl Festsetzung dcs Quartierplanes Nr. 3,

Z.'lgIi, mit Bau- uncl Niveaulinien cler tr)rschliessungsstrassen

wird gemäss clen eingereichten Plä,nen genehmigt.
il. Der Gemeinclerat Höri wird eingelaclen, die vtlr-

stehend.e Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.
III. r\{itteilung an den Gemeinderat Höri unter Rück-

senclung je eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk,
den lSezirl<slat Bülach sowic an clic I)irektion der öffentli-
ehen Bauten.

%urieh, den 20. Mai 1965.

Vor dem R,egierungsrate,
Der Staatssehreiber:
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Kanton Zürich
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